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Genehmigung 
 

Reglement über die Bildungsorganisation (Bildungsreglement) vom 1. Januar 2019 
Ergänzung und Änderung per 1. Januar 2021 
 
Der Gemeinderat Zäziwil beschliesst unter Vorbehalt des fakultativen Referendums folgende Änderungen des Bildungsreglementes: 
 

Bisherige Fassung Neue Fassung (rot = Änderungen) 

 

Bildungsangebot Art. 3  
2 Das Bildungsangebot umfasst 
 
a) 1. Zyklus (Kindergarten bis 2. Schuljahr) 
b) 2. Zyklus (3. bis 6. Schuljahr) 
c) 3. Zyklus (7. - 9. Schuljahr) 
d) Tagesschulangebote 
e) Schulbibliothek 
f) Angebote der Schule (Wahlfächer inklusive freiwilliger 

Schulsport) 
g) Schulärztlicher Dienst 
h) Schulzahnärztlicher Dienst  
 

Art. 3 
2 Das Bildungsangebot umfasst 
 
a - h) unverändert 
i) Schulsozialarbeit (neu) 
 

   

Übertragung von 
Aufgaben an 
Dritte 
 

Art. 5 
1 Die Aufgabe "Hauswirtschaftlicher Unterricht" ist an den Ge-
meindeverband Grosshöchstetten übertragen worden. 
 
2 Die Einzelheiten regelt das Organisationsreglement des Ge-
meindeverbandes Grosshöchstetten. 
 

Art. 5 
1 aufgehoben 
 
 
2 aufgehoben 



 3 Der Gemeinderat Zäziwil kann unter Vorbehalt von Art. 5 Or-
ganisationsreglement weitere Aufgaben an Dritte übertragen. 
Er wird ermächtigt, die nötigen Zusammenarbeitsverträge im 
Rahmen seiner finanziellen Kompetenzen abzuschliessen. 
Dem Gemeinderat der Anschlussgemeinde steht das Mitwir-
kungsrecht zu. 
 

Der Gemeinderat Zäziwil kann unter Vorbehalt von Art. 5 Organisations-
reglement weitere Aufgaben an Dritte übertragen. Er wird ermächtigt, die 
nötigen Zusammenarbeitsverträge im Rahmen seiner finanziellen Kompe-
tenzen abzuschliessen. Dem Gemeinderat der Anschlussgemeinde steht 
das Mitwirkungsrecht zu. 

   

Schulärztlicher 
und schulzahn-
ärztlicher Dienst 

Art. 12 
Die Gemeinde Zäziwil organisiert den schulärztlichen Dienst 
nach den kantonalen Vorschriften. 

Art. 12 
Die Gemeinde Zäziwil organisiert den schulärztlichen und den schulzahn-
ärztlichen Dienst nach den kantonalen Vorschriften. 
 

   

Schulzahnärztli-
cher Dienst 
 
Schulsozialarbeit 

Art. 13 
Die Gemeinde Zäziwil organisiert den schulzahnärztlichen 
Dienst nach den kantonalen Vorschriften. 

Art. 13  
1 Das Angebot der Schulsozialarbeit ist in der Schule Region Zäziwil inte-
griert. 
 
2 Die Schulsozialarbeit unterstützt Schülerinnen und Schüler, Lehrperso-
nen und Eltern in herausfordernden Situationen. 
 
3 Der Gemeinderat kann diese Aufgabe im Rahmen von Art. 5 Bildungs-
reglement an Dritte delegieren und Verträge abschliessen. 
 

   

Aufgaben Ge-
meinderat 

Art. 16 
Die Aufgaben des Gemeinderates Zäziwil umfassen auf An-
trag der Bildungskommission: 

Art. 16 
Die Aufgaben des Gemeinderates Zäziwil umfassen auf Antrag der Bil-
dungskommission: 
 
a - l) unverändert 
 
m) Genehmigung der Bildungsstrategie (neu) 
 

   

Inkrafttreten Art. 28 
1 Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
2 Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements werden alle im Wi-
derspruch stehenden Vorschriften aufgehoben. 
 

Art. 28 
1 unverändert 
 

2 unverändert 
 



3 Die Änderungen des Bildungsreglementes treten per 1. Januar 2021 in 
Kraft. 
 

 
 

Genehmigung 
 
Der Gemeinderat Zäziwil hat die Änderungen des Bildungsreglementes an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2020 genehmigt. Die Änderungen treten vorbehält-
lich des fakultativen Referendums auf den 1. Januar 2021 in Kraft.  
 
 
GEMEINDERAT ZÄZIWIL 

Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
sig. Urs Hirschi sig. Beat Howald 
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Rechtsetzung/öffentliche Auflage/fakultatives Referendum 
 
Die Rechtsetzung der Änderungen wurde im Sinne von Artikel 45 der kantonalen Gemeindeverordnung im Anzeiger vom 29. Oktober2020 öffentlich bekannt 
gemacht unter Hinweis auf die Möglichkeit, dass innert 30 Tagen seit der Publikation mittels Unterschrift von mindestens 5% der Stimmberechtigten der Ein-
wohnergemeinde Zäziwil verlangt werden kann, dass das Reglement der Gemeindeversammlung zu unterbreiten ist (fakultatives Referendum). 
 
 
Zäziwil, den       
 
Der Geschäftsleiter: 
 
 
 
Beat Howald 
 
 
 
 


